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Arbeitsvermittiung Katrin Wagner




VERMITTLUNGSVERTRAG

Zwischen 
JobAthlet.de, Inhaberin Katrin Wagner 
Brettnacher Str. 1 * 14167 Berlin
nachfolgend Arbeitsvermittler  genannt

und 

Herrn / Frau:       


   Geburtsdatum:         
Straße / Nr.:       


   PLZ / Ort:     
         
nachfolgend Arbeitssuchende/r genannt

wird folgender Vermittlungsvertrag über die Vermittlung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung geschlossen.

1. Leistungen

Der Arbeitsvermittler verpflichtet sich, den/die Arbeitssuchende/n, bei der Suche einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu unterstützen. Die Vermittlung umfasst alle Leistungen, die zur Vorbereitung und Durchführung der Vermittlung erforderlich sind, insbesondere Kontaktherstellung zwischen Arbeitssuchendem/r und  Arbeitgebern. Eine Vermittlungsgarantie kann nicht gegeben werden, da die Besetzung offener Stellen außerhalb des Einflussbereiches des Arbeitsvermittlers liegt. Der Arbeitsvermittler übernimmt keine Kosten des/der Arbeitssuchenden im Zusammenhang mit der Wahrnehmung eines Bewerbungsgesprächs, z. B. für Fahrt und/oder Übernachtung. Zur interessengerechten Erbringung von Vermittlungsleistungen ist es erforderlich, dass der/die Arbeitssuchende seine/ihre persönlichen Voraussetzungen durch Übergabe eines wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllten Personalbogen erteilt und dem Arbeitsvermittler alle benötigten Unterlagen. Dazu gehören unter anderem:
· ein aktueller Lebenslauf mit Lichtbild (freiwillig)  / Zeugnisse, sonstige Qualifikations- und Tätigkeitsnachweise
Der Arbeitsvermittler verpflichtet sich, die vom Arbeitssuchenden zum Zwecke der Vertragserfüllung zur Verfügung gestellte Unterlagen sorgsam aufzubewahren und auf Verlangen unverzüglich an den Arbeitssuchenden herauszugeben.

2. Vergütung
Für die Vermittlung eines Beschäftigungsverhältnisses erhält der Arbeitsvermittler eine Vergütung nach folgender Maßgabe: 
Sofern der/die Arbeitssuchende zum Zeitpunkt der Vermittlung keinen Anspruch auf einen Vermittlungsgutschein (VGS) der Agentur für Arbeit (auch JobCenter) hat, und eine Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges  Beschäftigungsverhältnis in Deutschland erfolgt, erhält der Arbeitsvermittler von dem/der Arbeitssuchenden eine Vergütung in Höhe von  2.000,00 € . 
Es werden k e i n e weiteren Kosten für das Erstellen von evtl. Bewerbungsunterlagen, für Berufsberatung oder Feststellung der Kenntnisse etc. seitens der Fa. JobAthlet.de erhoben. Diese sind bereits nach § 296 Abs. 1 SGB III enthalten.
Legt die/der Arbeitssuchende nach erfolgreicher Vermittlung das Original des Vermittlungsgutscheins vor, wird der Arbeitsvermittler diesen Anspruch nicht gegen den/die Arbeitssuchende/n geltend machen, sondern den gültigen Vermittlungsgutschein bei der Agentur für Arbeit bzw. dem Träger der Grundsicherung zur Begleichung seines Honorars einreichen. 
Der Fa. JobAthlet.de ist, wenn durch seine Vermittlung ein Beschäftigungsverhältnis zustande gekommen ist, der VGS im Original so rechtzeitig auszuhändigen, dass der Arbeitsvermittler seinen Vergütungsanspruch zeitnah gegenüber der Agentur für Arbeit bzw. dem Träger der Grundsicherung geltend machen kann.
3. Rechte / Pflichten
Der/die Arbeitssuchende kann jederzeit seine/ihre persönlichen Vorstellungen zu den Vermittlungsaktivitäten einbringen. In Abhängigkeit von den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes werden diese gemeinsam umgesetzt.

Der/die Arbeitssuchende kann einen Stellenvorschlag des Arbeitsvermittlers auch ohne Begründung ablehnen. Der/ Die Arbeitssuchende ist verpflichtet, dem Arbeitsvermittler sämtliche für die Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  Hierzu gehören u.a. E-Mail-Adresse, Telefonnummer.
Der/Die Arbeitssuchende gestattet dem Arbeitsvermittler  zum Zwecke der Stellenvermittlung die ihm überlassenen Bewerbungsunterlagen potenziellen Arbeitgebern vorzulegen. 
Der/die Arbeitssuchende verpflichtet sich, alle gemeinsam  festgelegten Termine wahrzunehmen. Eine Verhinderung ist unverzüglich anzuzeigen. Über die Ergebnisse der Vorstellungsgespräche ist der Arbeitsvermittler unaufgefordert sofort in Kenntnis zu setzen. 
Eine Kopie des  Arbeitsvertrages kann freiwillig beim Arbeitsvermittler eingereicht werden.  Der/Die Arbeitssuchende informiert den Arbeitsvermittler unverzüglich, wenn er/sie ein Arbeitsverhältnis eingegangen ist, das nicht vom Arbeitsvermittler vermittelt worden ist oder ein Grund eingetreten ist, der einer erfolgreichen Vermittlung entgegensteht. 
Des Weiteren informiert der/die Arbeitssuchende den Arbeitsvermittler unverzüglich, sofern der VGS seine Gültigkeit verloren hat. Vermittlungen, die nach dem Datum erfolgen können nicht über den VGS abgerechnet werden.
4. Vertragsabschluss/-dauer, Umgehung des Vertrages
Der Vermittlungsvertrag beginnt mit dem Tag seiner Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien und endet automatisch mit Ablauf der Gültigkeitsdauer des vorgelegten Vermittlungsgutscheins. Wird innerhalb von 10 Tagen eine Kopie des neuen Vermittlungsgutscheins vorgelegt (auch per Post, Fax, E-Mail etc. möglich), verlängert sich der Vermittlungsvertrag automatisch um die Laufzeit der Gültigkeit des neuen Vermittlungsgutscheins.
Der Vertrag endet vorzeitig mit Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, die nicht von der Fa. JobAthlet.de vermittelt ist, von wöchentlich mind. 15 Stunden, gleich durch wessen Mitwirkung.

Bei Arbeitssuchenden ohne Anspruch auf einen Gutschein ist die Laufzeit unbegrenzt.
Der/die Arbeitssuchende darf seine/ihre Kenntnis über die freie Stelle im Personalsuchenden Unternehmen nicht zur direkten Bewerbung unter Umgehung des Arbeitsvermittlers missbrauchen.  Ebenso sind alle Unternehmensdaten streng vertraulich zu behandeln.

5. Kündigung
Jede Vertragspartei kann das Vertragsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer Frist durch schriftliche Erklärung gegenüber dem anderen Vertragspartner kündigen. Die Kündigungsfrist gilt nicht für aktuelle Jobangebote und Angebote die während der Gültigkeit des Vertrages noch Aktiv waren. Der Vergütungsanspruch des Arbeitsvermittlers für ein nach Vertragsende zustande gekommenes Beschäftigungsverhältnis wird durch die Beendigung dieses Vertrages nicht berührt, soweit der Arbeitsvermittler vor Vertragsende Tätigkeiten entfaltet hat, die ursächlich oder mit ursächlich für die Vermittlung waren.
6. Datenschutz (auch § 296 Abs.1 SGB III)
Der Arbeitsvermittler erhebt, verarbeitet und nutzt die im Zuge der Vermittlung erhaltenen Daten nur, soweit dies für die Verrichtung der Vermittlungstätigkeit nach diesem Vertrag erforderlich ist. Die in diesem Zusammenhang erforderliche Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten des/der Arbeitssuchenden erfolgt mit dessen Einwilligung. Die Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur, soweit es nach dem Zweck dieses Vertrages erforderlich ist. (Hierzu zählen z. B. Kooperationspartner des Arbeitsvermittlers sowie Arbeitgeber, die an einem Vorstellungsgespräch mit dem/der Arbeitssuchenden interessiert sind). Personenbezogene Daten des/der  Arbeitssuchenden werden spätestens drei Jahre nach Beendigung der Vermittlungstätigkeit durch den Arbeitsvermittler gelöscht. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Der/die Arbeitssuchende erklärt sich überdies damit einverstanden, dass diejenigen Angaben, welche zur Stellenvermittlung notwendig sind, anonymisiert (ohne Namen und Anschrift) auf der Website des Arbeitsvermittlers veröffentlicht werden können.
7. Schlussbestimmungen / salvatorische Klausel
Vereinbarungen, die von dem vorliegenden Vermittlungsvertrag abweichen, bedürfen der Schriftform. Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist Berlin. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine rechtlich zulässige, die dem Sinn der vorstehenden Vereinbarungen weitestgehend gerecht wird. 

WICHTIG! Den Vermittlungsgutschein erhalten Sie bei Ihrer Agentur für Arbeit / ARGE / JobCenter, wenn Sie innerhalb der letzten drei Monate mind. sechs  Wochen arbeitslos gemeldet gewesen sind. Bei erfolgreicher Vermittlung und Vorlage eines gültigen Vermittlungsgutscheines, ist die Vermittlung für die/den Arbeitsuchende/n völlig kostenfrei. Der VGS ist grundsätzlich drei Monate gültig. Es sei denn, dass bereits bei der Ausgabe des VGS erkennbar ist, dass Ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld während der nächsten drei Monate endet. Unbedingt ist zu beachten, dass bei Wegfall einer der Anspruchsvoraussetzungen des § 421g Abs. 1 Satz 1 SGB III (z.B. Wegfall des Anspruches auf Arbeitslosengeld) der VGS seine Gültigkeit verliert und Sie dann als Selbstzahler gesehen werden .
Berlin,      
Unterschrift Katrin Wagner  (JobAthlet.de)

              Unterschrift Arbeitsuchende/r
JobAthlet.de – Katrin Wagner – Brettnacher Str. 1, 14167 Berlin - Zehlendorf
Tel.: 030 – 843 10 502 * Fax: 030 – 843 10 501 * E-Plus: 0171 – 635 635 5

www.jobathlet.de * E-Mail: service@jobathlet.de

